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Vorwort zur zweiten Auflage 2024

Noch im Vorwort zur Erstauflage von 2017 wurden die Auswirkungen des Ur-
teils des Bundesverfassungsgerichts vom 7.11.2006 in seinen Nachwirkungen 
angeschnitten, womit es den Gesetzgeber verpflichtete, die erbschaftsteuer-
liche Wertermittlung für Betriebsvermögen und nicht börsennotierte Gesell-
schaftsanteile auch am gemeinen Wert auszurichten und letztendlich dann 
auch die Schaffung des vereinfachten Ertragswertverfahrens (nachfolgend 
kurz vETW) auslöste.

Ganz aktuell stand die Erstauflage auch unter dem Einfluss des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014 1 BvL 21/12, insbesondere die 
in den §§  13a und 13b ErbStG enthaltenen Regelungen zur Lohnsumme und 
zum Verwaltungsvermögen einer zeitnahen Anpassung zum 30.6.2016 zu un-
terziehen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 14.10.2016 wurde diese 
Frist zwar formallegislativ nicht eingehalten, aber schlussendlich erfolgten die 
Neuregelungen.

Die umfassenden Ausführungen zu den Änderungen der §§  13a, 13b und 13c 
ErbStG bezüglich der Rechtslage vor und nach dem 30.6.2016 sind weiterhin 
enthalten, wobei die Besonderheiten der Lohnsummenregelung bis zum ak-
tuellen Stand fortkommentiert wurden. Eine ausführliche Fortschreibung der 
Erläuterung der Regelungen zum Verwaltungsvermögen i. S. d. §  13b ErbStG 
erfolgte auf Grund der insoweit nunmehr in erheblichem Ausmaß und Umfang 
vorliegenden Literatur nicht mehr, auf die hier deshalb verwiesen wird, insbe-
sondere auf die einschlägigen Kommentare.

Eingearbeitet in die zweite Auflage wurden insbesondere

• die zum vETW, Substanzwert (einschließlich der hier heranzuziehenden 
Aussagen zur grundsätzlichen Bewertung von Wirtschaftsgütern nach dem 
gemeinen Wert), zu der Lohnsummenregelung und dem Feststellungsver-
fahren ergangenen Aussagen in ErbStR 2019 und ErbStH 2019;

• die inzwischen – teilweise kaum beachteten – Aussagen der Finanzgerichte 
zum vereinfachten Ertragswertverfahren und zum Substanzwert, bspw.:

– BFH v. 2.12.2020 I R 5/19, Vorinstanz FG Düsseldorf v. 12.12.2018 – 4 K 
108/18, zum Wahlrecht betreffend das vETW,

– Sächsisches FG v. 14.11.2018 2 K 377/18, zum fehlenden Wahlrecht,
– BFH-Urteil v. 12.6.2019 X R 38/17, Anforderungen an ein Gutachten zur 

Unternehmensbewertung,
– FG Münster v. 10.8.2023 3 K 2723/21, zur Lohnsummenregelung,
– FG Münster v. 24.5.2023 3 K 383/21 F, zur Kartellbuße als außerordent-

liche Aufwendungen i. S. d. §  202 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c BewG,
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– BGH v. 8.11.2017 XII ZR 108/16, zur Bemessung des Unternehmerlohns 
im Rahmen der modifizierten Ertragswertmethode (zivilrechtliche Be-
wertung im Zugewinnausgleich),

– BFH v. 27.9.2017 II R 15/15, zum Liquidationswert als besondere Aus-
prägung des Substanzwerts,

– BFH v. 21.2.2017 VIII R 7/14, Vertragsarztzulassung als selbständiges 
Wirtschaftsgut

– BFH v. 12.6.2019 X R 20/17, kommerzialisierbarer Teil des Namensrechts 
einer natürlichen Person als abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut;

• die nicht in die ErbStR/ErbStH 2019 eingegangenen Verfügungen der Fi-
nanzverwaltung

• Leitfaden des LfSt Bayern v. 8.12.2022 für Feststellungen nach §  151 Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 2 bis 4 BewG sowie nach §  13a Abs. 4, Abs. 9a und §  13b Abs. 10 
ErbStG

• Gleich lautende v. 13.10.2022 betr. Behandlung von Verwaltungsvermögen 
bei Umwandlungsvorgängen sowie Folgen für die Anwendung des verein-
fachten Ertragswertverfahrens

• BMF-Schreiben v. 16.11.2021 zur lohnsteuerlichen Bewertung der Überlas-
sung bzw. Übertragung von Vermögensbeteiligungen

• Verfügung LfSt Bayern v. 1.3.2021 betr. gemeiner Wert von Erfindungen und 
Urheberrechten (R B 9.2 ErbStR 2011)

• Gleich lautende Erlasse v. 9.9.2022 betr. Bewertung von Kapitalforderungen 
und Kapitalschulden sowie von Ansprüchen/Lasten bei wiederkehrenden 
Nutzungen und Leistungen nach dem 31. Dezember 2009 für Zwecke der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer

• LfSt Bayern v. 17.1.2018 zur Bewertung vom Investmentfondsanteilen
• OFD NRW 17.7.2018 zur Bewertung von Sachzuwendungen; hier: insbe-

sondere Kunstspenden
• Oberste Finanzbehörden v. 7.12.2017 betr. Allgemeine Verwaltungsanwei-

sung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer (ErbStVA)
• soweit im Gesamtzusammenhang erforderlich, wurde auch auf die aktuel-

len EStH 2023 verwiesen, z. B. H 7.1 EStH 2023 „Praxiswert“ bzw. die ak-
tuellen KStR und KStH 2022 (bspw. zur verdeckten Gewinnausschüttung)

• seit der Erstauflage verfasste spezielle Literatur und Kommentierungen, 
hier werden auch die vom Autor seitdem zahlreich verfassten Einzelab-
handlungen mit aktualisierter Betrachtung zusammengefasst und das kaum 
veröffentlichte, aber mit erheblicher Praxisrelevanz versehene modifizierte 
Ertragswertverfahren beschrieben.

Wie sich bereits aus den erwähnten Urteilen und Verwaltungsanweisungen 
ergibt, ist zur richtigen konzeptionellen Erfassung des vETW und dessen sys-
temimmanenten Verständnis – zumindest – eine Grundkenntnis zahlreicher 
Regelungen des EStG, KStG und auch des UmwStG erforderlich. Die entspre-
chenden Bezugspunkte werden nunmehr noch ausführlicher dargestellt.

Folgende Zielgruppen sollen von diesem Buch somit insbesondere angespro-
chen werden:
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• Die mit der Erstellung von Feststellungserklärungen und -bescheiden 
i. S. d. §  151 BewG sowie der (damit regelmäßig verbundenen) §§  13a und 
13b ErbStG und den entsprechenden Betriebsprüfungen befassten Bearbei-
ter in den Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien sowie in den Steuer-
abteilungen der Unternehmen aber auch in der Finanzverwaltung.

• Zu o. g. Personenkreis zählen insbesondere auch diejenigen, welche sich 
auf die (schriftliche und mündliche) Steuerberater-, Diplom-, Finanzwirt- 
oder Steuerfachwirtprüfung vorbereiten und deswegen das vereinfachte 
Ertragswertfahren zum einen in seinen Grundzügen verstehen müssen, 
zum anderen bei der Klausurvorbereitung auch gezielt zu Einzelfallpro ble-
men der Berechnung des Ertragswerts nachschlagen wollen. Zudem wer-
den auch ausführliche Fallbeispiele mit Lösung dargestellt.

• Auch für Interessierte, die nicht originär mit dem Steuerrecht vertraut 
sind – wie etwa (jetzige und zukünftige) Firmeninhaber bzw. Gesellschaf-
ter oder Geschäftsführer – kann das Buch als Hilfsmittel oder Grundlage 
dienen, um den Wert einer Firma abschätzen zu können. Bei Firmenerwer-
ben von fremden Dritten oder auch bei erbschaft- und schenkungsteuerli-
chen Planungen und Fallgestaltungen im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge oder der Testamentserstellung rät der Autor dennoch dringend zur 
Einschaltung eines in der Materie erfahrenen Steuerberaters oder Rechts-
anwalts. Zusätzlich kann zur Abklärung alternativer Bewertungsmethoden 
wie IDW S1 auch die Hinzuziehung eines spezialisierten Wirtschaftsprüfers 
unabdingbar sein.

Abschließend sei erwähnt, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren grund-
sätzlich auch für ertragsteuerliche Zwecke bei der Bewertung von Unterneh-
men und Anteilen an Kapitalgesellschaften bis hinein in die Bewertungsfälle 
des UmwStG entsprechend anzuwenden ist und ihm somit auch im Rahmen 
der Erstellung von entsprechenden Steuererklärungen oder bei der Vorberei-
tung relevanter Veräußerungs- oder Entnahmevorgänge eine bedeutende Re-
levanz beizumessen ist.

Essenbach, im August 2024 Markus Kowanda
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